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B  Kurzbeschreibung des Vorhabens (verpflichtend) 
 

(Die Inhalte dieses Feldes werden [außer bei vertraulichen Vorlagen, wie z. B. Disziplinarvorlagen] im Internet/Intranet veröffentlicht. Es dürfen hier 
keine personenbezogenen Daten im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes verwendet werden (Ausnahme: Einwilligungserklärung des/der 
Betroffenen liegt vor). Ergänzende Erläuterungen, soweit erforderlich, siehe D. Begründung, Pkt. II) 
 

Ziel der Vorlage ist die personelle Verstärkung im Liegenschaftsamt, in den Abeilungen Liegenschaften, 
Projektentwicklung, Vergabe und Beschaffung, um dem gestiegenen Arbeitsanfall bei den Aufgaben 
Rechnung zu tragen. 

 
 

C  Beschlussvorschlag 
 

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass 
 
im Liegenschaftsamt, in den Abteilungen Liegenschaften, Projektentwicklung, Vergabe und Beschaf-
fung, ein weiterer und unbefristeter Personalbedarf von insgesamt 4 Vollzeitäquivalenten besteht. 
 
 

2. Es wird beschlossen,  
 

2.1. dass zum Stellenplan 2024 je eine Vollzeitplanstelle in der Abteilung  
 

2.1.1. Liegenschaften mit der Wertigkeit E 11 TVöD (Sachbearbeitung Grundstücksverkehr), 
 

2.1.2. Projektentwicklung mit der Wertigkeit E 11 TVöD (Sachbearbeitung Projektentwicklung), 
 

2.1.3. Vergabe mit der Wertigkeit A12, 
 

2.1.4. Beschaffung mit der Wertigkeit A12, 
 
neu geschaffen wird, 

 

2.2. dass unmittelbar nach Beschlussfassung über diese Vorlage, vorab der Genehmigung der Haus-
haltssatzung, die Stellenbesetzungsverfahren einzuleiten sind. Die Planstellen können vorab der 
Beschlussfassung und der Genehmigung des Stellenplans überplanmäßig und unbefristet besetzt 
werden. Sofern durch eine schnelle Stellenbesetzung Personalkosten im Jahr 2024 anfallen, wer-
den diese aus dem Budget des Dezernates V/23 gedeckt, 
 

2.3. dass durch die personellen Veränderungen Personal- und Sachkosten von 616.040,00 € im Jahr 
2024 bzw. ab 2025 jährlich entstehen. Die erforderlichen Mittel werden Dezernat V/23 zum Haus-
halt 2024 zugesetzt, 
 

2.4. dass im Rahmen der neuen Regelung zur Steuerung der Personalkosten ab 2018ff. das Personal-
kontingent (Basiswert) des Stammpersonals von Dezernat V/23 ab 01.01.2024 um 4 VZÄ zu erhö-
hen ist, 
 

3. Dezernat II/15 wird beauftragt, im Vorfeld ausstehenden Ausschreibungen den Stellenwert anhand 
von Dezernat V/23 erstellter Stellenbeschreibungen zu überprüfen und festzulegen. 
 

 
 

 
 










